( Rederecht in den BVV
Das Rederecht für Einwohnerinnen und Einwohner in den BVV ist ein wichtiger Bestandteil der demokratischen Entscheidungsbildung. Zudem ist es ein Weg, um die bisherige Abgeschottetheit der parlamentarischen Beratungen zu überwinden. Die Linkspartei tritt dafür ein, möglichst günstige Bedingungen für das Einwohner-Rederecht in den Geschäftsordnungen der BVV zu verankern, wie es im Bezirk Lichtenberg geschehen ist.    

( Das Rederecht für Einwohnerinnen und Einwohner in den BVV ist durch eine Regelung im Bezirksverwaltungsgesetz in der Fassung vom 16. Juni 2005 möglich geworden. In § 8 Absatz 1 heißt es:  

„(1) Die Bezirksverordnetenversammlung gibt sich eine Geschäftsordnung, an die auch die Mitglieder des Bezirksamtes hinsichtlich ihrer Teilnahme an den Sitzungen der Bezirksverordnetenversammlung und deren Ausschüsse sowie der Beantwortung von Anfragen gebunden sind. Die Geschäftsordnung bestimmt, unter welchen Voraussetzungen anderen Personen in der öffentlichen Sitzung das Wort erteilt werden kann." Unter öffentlicher Sitzung sind sowohl die Plenar- als auch die Ausschusssitzungen der BVV zu verstehen, sofern sie nicht geschlossenen Charakter tragen. In der Regel gibt es für die BVV-Sitzung eine notwendige Zahl von unterstützenden BVV-Mitgliedern, wenn sich Einwohnerinnen und Einwohner außerhalb der Einwohnerfragestunde (siehe unten) zu einer Sache zu Wort melden. Außerdem ist es die Regel, dass die Zahl der Wortmeldungen aus der Einwohnerschaft begrenzt wird.   
( Das Rederecht besteht grundsätzlich im Rahmen der Einwohnerfragestunde. In § 43 des Bezirksverwaltungsgesetzes in der Fassung vom 16. Juni 2005 wird geregelt: 
„Die Bezirksverordnetenversammlung kann Einwohnerfragestunden einrichten. Das Bezirksamt ist verpflichtet, in der Einwohnerfragestunde Stellung zu nehmen. Die Einwohnerfragestunde ist Bestandteil der öffentlichen Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung.“  Einwohnerinnen und Einwohner können sich – am besten im Voraus, aber durchaus auch spontan – im entsprechenden Tagesordnungspunkt der BVV-Sitzung an das Bezirksamt oder an die BVV wenden, ihre Fragen stellen und eine Antwort erwarten. Das Bezirksamt muss anwesend sein und kann nicht – wie es in der Vergangenheit in einigen Bezirken üblich war – in der Einwohnerfragestunde, die damals noch vor dem offiziellen Beginn der BVV-Sitzung lag, durch Abwesenheit glänzen. Auf jeden Fall muss es eine inhaltliche Antwort geben, wenn eine Frage vorher schriftlich angemeldet worden ist. Bei spontanen Fragen kann es möglich sein, dass eine Antwort sofort nicht gegeben werden kann, in einem solchen Fall muss sie schriftlich nachgereicht werden. 
Link zur Geschäftsordnung der BVV Lichtenberg

www.berlin.de/imperia/md/content/balichtenberghohenschoenhausen/politikbvv/ds-bvv/bvvlibg_go_26.10.2006.pdf 

